
1 nur möglich bei Standard-Mitgliedschaft 

2 auch bei Basis-Mitgliedschaften möglich 

BIVA-Gebührenordnung 

gültig ab 30. Juli 2025 
 

Leistung Preis 

BIVA-Rechtsberatung 1 ein Beratungsfall inkl. 
je Mitgliedschaftsjahr 

 

jeder zusätzliche Beratungsfall 30 Euro 
(inkl. MwSt) 

 

Vertragsprüfung 1 

Vollständige Durchsicht eines Vertrages hinsichtlich Übereinstimmung mit 
den gesetzlich geltenden Vorschriften 

 

70 Euro  
(74,90 Euro brutto) 

 

Prüfung von Pflegeanbieter-Abrechnungen 1 

Überprüfung Abwesenheitszeiten, Leistungszuschläge, Abgleich mit 
vertraglich vereinbarten Leistungen, korrekte Rechnungsposten etc. 
 

35 Euro 
(37,45 Euro brutto) 

 

Scan-Service 1 

Digitalisierung per Post eingesandter Unterlagen bei erhöhtem Aufwand 
 

15 Euro 
(16,05 Euro brutto) 

 

Außergerichtliche Interessenvertretung 1 

Auf Wunsch des Mitglieds können die Kollegen des BIVA-
Beratungsdienstes nach außen hin tätig werden: 

• Kommunikation mit Dritten 

• Fertigung von Anschreiben 

• Kontaktaufnahme zu Einrichtungen, Heimaufsichten, … 

Dieser Service wird nur nach Absprache mit dem BIVA-Berater je nach 
Umfang des Vorgangs in Rechnung gestellt. 

 

60 € / Std. 
(64,20 Euro brutto)  

mind. 30 Euro 

Begleitung zu Gesprächen vor Ort 1 

Wünschen Mitglieder eine Begleitperson zu schwierigen Gesprächen 
mit Anbietern, kann der BIVA-Pflegeschutzbund die Verfügbarkeit einer 
BIVA-Begleitperson prüfen und – wenn möglich – eine Begleitung 
vermitteln.  

Ist die BIVA-Begleitperson hauptamtlicher Mitarbeiter, wird eine 
Ausfallzeit berechnet. 

  

 

ggf. zzgl.  
Fahrtkosten 

 
 

70 Euro / Std. 

(74,90 Euro brutto / Std.) 

 

Sekretariatsarbeiten 1 

Erstellen von Briefen/Schriftstücken  
 

35 Euro 
(37,45 Euro brutto) 

 

BIVA-Newsletter per Post (5 Ausgaben / Jahr) 2 

BIVA-Mitgliederbrief 2 

 

30 Euro / Jahr 

(32,10 Euro brutto / Jahr) 

Gebühr bei SEPA-Rücklastschriften 2 

 

10 Euro 

 


